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Landgericht München II 

Az.: 11 0·5166/20 

In dem Verfahren 

- Antragsteller -

gegen 

-
imited,

wegen einstweiliger Verfügung 

Abschrift 

ad Wiessee 

erlässt das Landgericht München II - 11. Zivilkammer - durch die Vorsitzende Richterin am Land

gericht -als Einzelrichterin am 16.12.2020 ohne mündliche Verhandlung wegen Dring

lichkeit gemäß § 937 Abs 2 ZPO folgenden 

------------"--l.,l·esch1uss 

1. Der Antragsgegnerin wird bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhand

lung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise für jeden Fall,

dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft

bis zu sechs Monaten, wobei die Ordnungshaft insgesamt zwei Jahre nicht übersteigen

darf,

verboten,

die am 16.11.2020 erfolgte Deaktivierung des lnstagram-Profil

" des Antragstellers

ufrechtzuerhalten. 








